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1. MSG 001 IND 2023 0504 IT DE 18-08-2023 IT NOTIF

2. Italy

3A. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Molise, 2
tel. +39 06 4705.2554 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it

3B. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

4. 2023/0504/IT - N30E - Gas
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5. Aktualisierung des Dekrets des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung vom 18.
Mai 2018 in der geänderten Fassung, das unter anderem die „Technische Verordnung über
physikalisch-chemische Eigenschaften und das Vorhandensein anderer Bestandteile in
dem zu pumpendem Brenngas“ enthält, die vermittel werden soll [...]

6. Gas

7.

8. Mit der vorgeschlagenen Aktualisierung des Dekrets des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung vom 18. Mai 2018,
das unter anderem die technische Verordnung über physikalisch-chemische Eigenschaften und das Vorhandensein
anderer Komponenten in dem zu pumpendem Brenngas enthält, soll die zulässige Obergrenze des Wobbe-Index erhöht
werden. Insbesondere legt der einzige Artikel des vorgeschlagenen Dekrets zur Aktualisierung in der vorgenannten
technischen Vorschrift die neue Obergrenze des Wobbe-Index im Wert von 53,00 MJ/Sm3 fest (der derzeit zulässige
Höchstwert beträgt 52,33 MJ/Sm3).

9. Diversifizierung der Versorgung durch neue internationale Lieferanten (REPowerEU-Plan) und Lieferung von LNG von
neuen Strecken (gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 17/2022, umgewandelt, mit Änderungen, in Gesetz Nr. 34/2022), um die
Versorgung von Erdgas und wieder verdampftem LNG (auch afrikanischer Herkunft) mit einem Wobbe-Index von bis zu
53,00 MJ/Sm3 in die Erdgasfernleitungs- und Verteilungsnetze so schnell wie möglich im nächsten thermischen Jahr zu
ermöglichen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit für die Nutzer, die Bevölkerung und die Umwelt zu
gewährleisten. Daher ist es erforderlich, im Rahmen der im Dekret vom 18. Mai 2018 festgelegten
Erdgasqualitätsparameter einen Wert festzulegen, der über dem zulässigen Höchstwert für die Einspeisung des Wobbe-
Index für Erdgas in die Fernleitungs- und Verteilernetze liegt.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Die Grundlagentexte wurden in einer früheren Notifizierung übermittelt:
2018/0058/I

11. Ja

12. Um die Versorgung mit LNG von neuen Lieferanten vor Beginn des Herbstes zu ermöglichen.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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